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§14
Mitarbeiter, die die in Entscheidungen über Beschwerden 

angeordneten Maßnahmen nicht durchführen oder sich der 
Verschleppung und des unaufmerksamen Verhaltens ge
genüber Beschwerden bzw. Beschwerdeführern schuldig 
machen, sind in j e d e m  F a l l e  zur Verantwortung zu 
ziehen.

§15
Durch systematische Kontrolle ist die Organisierung der 

Entgegennahme und die Behandlung von Vorschlägen und 
Beschwerden der Werktätigen, die Einhaltung der vorge- 
schriebenèn Fristen sowie der sachliche Inhalt der Ent
scheidungen zu überprüfen.

§ 16
Die Koördinierungs- und Kontrollstelle für die Arbeit 

der Verwaltungsorgane kann Durchführungsibestimmungen 
erlassen.

§17
Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft1.
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